
 

 
 
 

Deckbedingungen: GPZ - Aegidienberg 
 
Abstammung  
Der Abstammungsnachweis muss der Anmeldung als Kopie beigelegt werden.  
 
Tupferprobe  
Maidenstuten und nicht tragende Stuten benötigen eine Cervix-Tupferprobe, die 
sie zur Bedeckung freigibt. Das Untersuchungsergebnis darf nicht älter als 8 
Wochen sein und ist bei Anlieferung der Stute abzugeben.  
 
Gesundheit  
Die Stuten müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein und aus einem 
seuchenfreien Bestand kommen.  
 
Tierarzt/Schmied  
Im Falle von Krankheiten, gynäkologischen Problemen oder Verletzungen, bei 
denen eine tierärztliche Behandlung notwendig erscheint, wird vom Hengsthalter 
nach dessen eigenem Ermessen zu Lasten und im Auftrag des Stutenbesitzers 
ein Tierarzt hinzugezogen. Das gleiche gilt sinngemäß für evtl. notwendige 
Schmiedearbeiten.  
 
Haftung 
Der Hengsthalter übernimmt keine Haftung für Tod, Beschädigung oder 
Minderwert der Stute oder des dazu gehörigen Fohlens, gleich welcher Ursache. 
Auch für Schäden, die durch die Zuführung der Stute zum Hengst oder durch den 
Deckakt selbst entstehen, ist er nicht haftpflichtig. 
 
Für von seinem Pferd verursachte Schäden haftet ausschließlich der 
Stutenbesitzer. Er ist dafür verantwortlich, dass eine sämtliche Fälle der 
Tierhalterhaftung und sonstige Risiken abdeckende Haftpflichtversicherung für 
die Stute besteht.  
 
Anlieferung  
Stuten ohne Fohlen müssen zu Beginn der Deckperiode auf dem Gestüt des 
Hengsthalters sein, Stuten mit Fohlen können nach Absprache nachgeliefert 
werden.  
 
Weidegang  
Die Stuten müssen auf ganztägigen Weidegang vorbereitet, entwurmt, geimpft 
und unbeschlagen sein. 



 
Trächtigkeitskontrolle  
Auf Wunsch kann zu Lasten des Stutenbesitzers eine Trächtigkeitskontrolle 
durchgeführt werden.  
 
Gebühren:  

Die Anmeldegebühr, beträgt für alle Hengste 300,-€. Sie wird als 
Bearbeitungs- und Reservierungsgebühr auch bei Abmeldung einbehalten. 
Sie ist mit der Anmeldung fällig.  
 
Die Trächtigkeitsgebühr, welche für den jeweiligen Hengst festgelegt ist, 
ist spätestens vier Wochen nach Abholung der Stute fällig. Bei tierärztlich 
bestätigter Nichtträchtigkeit zu diesem Zeitpunkt entfällt die Gebühr. 
 
Unterbringung bei Bedeckung von Hand 20,-€ pro Tag.  
 
Unterbringung auf der Weide im Herdensprung: 10,-€ pro Tag.  
 
Sommerekzempflege (ohne Medikament) pro Woche 30,-€  

 
Nach Bezahlung sämtlicher Kosten wird der Deckschein ausgehändigt.  
 
Anmeldung:  
Bitte Stutenanmeldung ausfüllen.  
 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Bad Honnef.  
 


